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Inventar der Natur- und Landschaftsschutzobjekte

Die Gemeinden haben die Aufgabe, ein Inventar der ökologisch wertvollen Lebensräume zu führen

(Zürcher Planungs- und Baugesetz, PBG, § 203). Für die eingetragenen Objekte müssen sie

Massnahmen zum Schutz der Objekte und für deren fachgerechten Pflege festlegen.

Zuständige Abteilung

Naturschutz

https://www.nuerensdorf.ch/verwaltung/verwaltungsstellen/abteilung-bau-und-liegenschaften/naturschutz.html/188/unit/136

